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Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Die Kommission empfiehlt dem Grossen Rat mit 8:4 Stimmen auf die Gesetzesän-

derungen einzutreten. 
 Das in der Kommission bereinigte Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes 

über die Berufsbildung und die Mittelschulen (Sekundarstufe II) wurde in der 

Schlussabstimmung mit 8:4 Stimmen gutgeheissen.  
 Dem § 16a wurde in der Schlussabstimmung mit 8:4 zugestimmt. 
 Den § 17  und § 18 wurde in der Schlussabstimmung mit 11:1 zugestimmt 

 Dem § 21 wurde in der Schlussabstimmung mit 12:0 zugestimmt. 

Anmerkung zu den Abstimmungsergebnissen: Ein Kommissionsmitglied war für die Sit-
zung entschuldigt. Dem Kommissionspräsidenten kam aufgrund der GOGR-
Bestimmungen kein Stimmrecht zu – ein allfälliger Stichentscheid hätte vom Vizepräsi-

denten gefällt werden müssen. 
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Allgemeines 

Die Kommission zur Vorberatung der Änderung des Gesetzes über die Berufsbildung 
und die Mittelschulen (Sekundarstufe II) behandelte die Vorlage in einer Sitzung. Sie 
dankt der Chefin des Departements für Erziehung und Kultur (DEK), Frau Regierungsrä-
tin Monika Knill, dem Chef des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB), 
Herrn Marcel Volkart sowie der Protokollführerin, Frau Renate Kramer, für die Begleitung 
der Verhandlungen. 
Anlass zur Teilrevision des Gesetzes über die Berufsbildung und die Mittelschulen des 
Volksschulgesetzes war die am 26. Februar 2014 vom Grossen Rat überwiesene Motion 
„Schaffung der gesetzlichen Grundlage für ein niederschwelliges Berufsausbildungsan-
gebot“. Zudem wurden weitere kleinere Änderungen im Gesetz vorgenommen, welche 
die Aufgaben der Berufsschulkommissionen verdeutlichen. 

Eintreten 

Das Eintreten zu § 16a verlief kontrovers. 
 

Vier Kommissionsmitglieder verwiesen auf die EBA-Ausbildungen, welche seit ihrer Ein-
führung gesamtschweizerisch breite Akzeptanz erlangt haben. Im Wesentlichen wurden 
folgende Argumente gegen die kantonale Einführung eines niederschwelligen Berufs-

ausbildungsangebots geltend gemacht: 
- Verschiedene Berufsverbände erachteten ein solches Angebot als nicht zwingend 

und verwiesen darauf, dass die Berufsbildung partnerschaftlich durch Bund, Kantone 

und Organisationen der Arbeitswelt [OdA] organisiert sei, letztendlich aber das neue 
Ausbildungsangebot für Gewerbe und Industrie eine zusätzliche Belastung ergäbe. 

- Mit den EBA-Angeboten sei eine gute Basis der Ausbildungen zum Berufseinstieg 

geschaffen worden, welche dank dem anerkannten eidgenössischen Abschluss nun 
auch in allen GAV Aufnahme gefunden habe. Zudem erlaube die EBA ein flexibles 
Handling und könne bei Bedarf verlängert oder mit teilweiser Lernzielbefreiung ent-

lastet werden. 
- Jugendlichen mit schwacher oder ungenügender Schulleistung würden bereits ver-

schiedene Begleitmassnahmen angeboten, wie z.B. FiB, Förderunterricht, Mento-

ring, Götti für Lehrstellensuchende, Motivationssemester, ebenso LIFT, letztendlich 
aber auch praktische Ausbildungsgänge nach INSOS, welche wie die bisherige An-
lehre mit einem Augenschein abgeschlossen werde. 

 
Acht Kommissionsmitglieder wiesen auf die zunehmende Zahl Jugendlicher hin, welche 
den Anforderungen einer EBA-Ausbildung nicht gewachsen wären und erachteten die 

Schaffung eines niederschwelligen Einstiegs in die Berufs- und Arbeitswelt als unab-
dingbar mit folgenden Argumenten: 
- Auch für Jugendliche mit schwierigem Hintergrund, denen es jedoch keineswegs an 

Motivation fehle, eine Ausbildung zu absolvieren, brauche es eine Ausbildungsmög-
lichkeit als Zugang zum 1. Arbeitsmarkt. 
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- Die schulischen Anforderungen seien in den letzten Jahren erwiesenermassen ge-
stiegen, weshalb es zunehmend Jugendliche geben werde, welche mit einem Schul-
frust aus der Volksschule auch den Anforderungen einer gegebenenfalls verlänger-

ten EBA nicht gewachsen wären. 
- Dank eines niederschwelligen Berufsausbildungsangebots erhielten Jugendliche mit 

schwacher oder ungenügender Schulleistung die Chance, anschliessend sogar eine 

EBA absolvieren zu können. 
- Jeder Jugendliche, der dank dem neuen Ausbildungsangebot im Arbeitsmarkt inte-

griert werden könne, koste den Steuerzahler letztendlich erheblich weniger, als wenn 

dann durch Sozialdienste lebenslang Unterstützungsgelder gesprochen werden 
müssten. 

Frau RR Monika Knill wies zudem auf ein vom Bund geplantes Pilotprogramm „Integrati-

onsvorlehre“ hin, welches mittelfristig als Integrationsmassnahme für Flüchtlinge und vor-
läufig Aufgenommenen initiiert werde. Ob eine Kombination des vom Thurgau eingeführ-
ten Ausbildungsangebots mit dem Pilotprogramm des Bundes möglich wäre, sei derzeit 

noch nicht spruchreif. 

Eintreten zu § 16a war bestritten und wurde mit einem Stimmenverhältnis von 8:4 be-

schlossen. 

Zu den § 17, § 18 und § 21 war Eintreten unbestritten. Grundlegende Fragen zu § 18 

wurden in der Detailberatung erörtert. 

Detailberatung 

§ 16a 

Ein Antrag zur vollständigen Streichung von § 16a wurde mit 8:4 Stimmen abgelehnt. 

Fragen zur Umsetzung wurden dahingehend beantwortet, als dass die Rahmenbedin-

gungen in der entsprechenden Verordnung zu regeln seien. Nur Betriebe mit einer Aus-
bildungsbewilligung im Rahmen des gegebenen Rechts könnten einen Ausbildungsver-
trag abschliessen. Denkbar sei ein Vermitteln von allgemeinbildendem und fachspezifi-

schem Unterricht durch die Berufsfachschulen im Pensumsverhältnis 4:3.  

Änderungsanträge wurden nicht gestellt.  

§ 17 

RR Monika Knill erläuterte die mittels Tischauflage von der Regierung eingebrachte Ge-
setzesänderung mit der Begründung, dass Rektoren und Schulleitungsmitglieder seit ei-

nigen Jahren betreffend der Rechtsstellung zum Staatspersonal gehörten und nicht mehr 
zum Lehrpersonal. Damit Rektoren und Schulleitungsmitglieder weiterhin rechtlich kor-
rekt dem Konvent angehören dürfen, sei die Ergänzung des § 17 notwendig.  

Die eingebrachte Ergänzung des Absatz 2 blieb unbestritten. 
 



 

 

4/4 

 

 

§ 18 

In der Detailberatung wurden im Absatz 4 insbesondere die "Professionalisierung" sowie 

die Details der "Aufsicht" diskutiert. Es ergab sich folgender geänderter Wortlaut von Ab-
satz 4: 

„Sie beaufsichtigen die einzelnen Berufsfachschulen, erstatten dem Amt Bericht und ha-

ben dabei Antragsrecht. Die Aufsicht umfasst insbesondere die Überprüfung der Umset-
zung der Rechtsvorgaben, der Umsetzung und Wirkung der Qualitätsentwicklung und -
sicherung sowie des Schulklimas.“ 

Die Zustimmung zur korrigierten Fassung des Abs. 4 war einstimmig. 

§ 21 

Die Änderung wurde diskussionslos angenommen. 

Abschliessend danke ich allen Kommissionsmitgliedern für die engagierte Mitarbeit und 
Frau Renate Kramer für die prompte Erstellung des Protokolls. 

Frauenfeld, den 24. Februar 2015 Der Kommissionspräsident 

 Huber Roland A. 

Beilage: 
Fassung der vorberatenden Kommission 
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